
Article 66 of the United Nations Law of the Sea Treaty 
 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
 

Artikel 66 
Anadrome Bestände 
 
(1)  
Staaten, aus deren Flüssen anadrome Bestände stammen, haben das vorrangige Interesse an 
diesen Beständen und sind für sie in erster Linie verantwortlich. 
 
(2)  
Der Ursprungsstaat anadromer Bestände gewährleistet ihre Erhaltung durch die Einführung 
geeigneter Maßnahmen zur Regelung der Fischerei in allen Gewässern landwärts der äußeren Grenzen 
seiner ausschließlichen Wirtschaftszone und der in Absatz 3 Buchstabe b genannten Fischerei. Der 
Ursprungsstaat kann nach Konsultationen mit den anderen in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten 
Staaten, die diese Bestände befischen, die zulässigen Gesamtfangmengen für die aus seinen Flüssen 
stammenden Bestände festlegen. 
 
(3)  
a) Die Fischerei nach anadromen Beständen darf nur in den Gewässern landwärts der äußeren 
Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszonen ausgeübt werden; ausgenommen sind Fälle, in denen 
diese Bestimmung zu wirtschaftlichen Störungen für einen anderen als den Ursprungsstaat führen 
würde. Hinsichtlich der Fischerei außerhalb der äußeren Grenzen der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen konsultieren die beteiligten Staaten einander, um Einvernehmen über die 
Bedingungen dieser Fischerei unter gebührender Berücksichtigung der Erhaltungserfordernisse und der 
Bedürfnisse des Ursprungsstaats in bezug auf diese Bestände zu erzielen. 
b) Der Ursprungsstaat trägt dazu bei, wirtschaftliche Störungen in anderen Staaten, die diese Bestände 
befischen, auf ein Mindestmaß zu beschränken, wobei er die übliche Fangmenge und die 
Fangmethoden dieser anderen Staaten sowie alle Gebiete berücksichtigt, in denen diese Fischerei 
ausgeübt wird. 
c) Die unter Buchstabe b bezeichneten Staaten, die durch Vereinbarung mit dem Ursprungsstaat an 
Maßnahmen zur Erneuerung anadromer Bestände, insbesondere durch Aufwendungen für diesen 
Zweck, teilnehmen, werden vom Ursprungsstaat bei der Befischung der aus seinen Flüssen 
stammenden Bestände besonders berücksichtigt. 
d) Die Durchsetzung der Vorschriften über anadrome Bestände außerhalb der ausschließlichen 
Wirtschaftszone erfolgt auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen dem Ursprungsstaat und den 
anderen beteiligten Staaten. 
 
(4)  
In Fällen, in denen anadrome Bestände in die Gewässer landwärts der äußeren Grenzen der 
ausschließlichen Wirtschaftszone eines anderen als des Ursprungsstaats wandern oder durch diese 
Gewässer wandern, arbeitet dieser andere Staat mit dem Ursprungsstaat bei der Erhaltung und 
Bewirtschaftung dieser Bestände zusammen. 
 
5)  
Der Ursprungsstaat anadromer Bestände und die anderen Staaten, die diese Bestände befischen, 
schließen Vereinbarungen zur Durchführung dieses Artikels, gegebenenfalls im Rahmen regionaler 
Organisationen. 
 


